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Laut Allgemeiner Dienstordnung in NRW gehören die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts
sowie die Fortbildung (auch schulintern) zu den Dienstpflichten. Wenn er im Rahmen der
Hospitation bei Kolleg*innen etwas für seinen Unterricht "gewonnen" hat, sehe ich das
versicherungstechnisch abgedeckt und nicht als reines "Privatvergnügen".

1https://www.lehrerforen.de/thread/56383-im-extremfall-versichert/?postID=630551#post630551
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